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1. Einleitung 

Gegenstand der hier vorliegenden artenschutzrechtlichen Prüfung (ASP) ist die geplante 

Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 151 „Einkaufsbereich Rhodeplatz und ZOB Nottuln" 

der Gemeinde Nottuln. Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes sollen die rechtlichen 

Voraussetzungen für eine Vergrößerung des Einkaufscenters am Franz-Rhode-Platz und 

für eine Verlagerung des Zentralen Omnibus Bahnhofs sowie von Pendlerparkplätzen ge-

schaffen werden. 

Mit der Kleinen Novelle des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) wurde der besonde-

re Artenschutz in Deutschland im Dezember 2007 gesetzlich konkretisiert und an die eu-

ropäischen Vorgaben angepasst. Den Bestimmungen des BNatSchG folgend sind bei al-

len genehmigungspflichtigen Planungs- und Zulassungsverfahren die Belange des Arten-

schutzes gesondert zu prüfen.  

Der Verfasser wurde am 31.08.2017 mit der Erstellung des nach dem BNatSchG erforder-

lichen Fachbeitrages der artenschutzrechtlichen Prüfung (ASP) beauftragt.  

 

Die vorliegende ASP hat zum Ziel: 

 Ermittlung und Darstellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände nach 

§ 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG bezüglich der gemeinschaftsrechtlich ge-

schützten Arten (alle europäischen Vogelarten, Arten des Anhangs IV FFH-

Richtlinie), die durch das Vorhaben erfüllt werden können. 

 Prüfung, ob die naturschutzfachlichen Voraussetzungen für eine Ausnahme von 

den Verboten gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG, sofern erforderlich, gegeben sind. 
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2. Rechtlicher Rahmen 

Mit der Kleinen Novelle des BNatSchG wurden im Dezember 2007 die Regelungen zum 

gesetzlichen Artenschutz deutlich aufgewertet. Auch in der neuesten Fassung des 

BNatSchG vom 29.07.2009 bestehen diese Regelungen, unter Änderung der Paragra-

phen, fort. Demnach ist es verboten,  

„wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu 

verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu 

beschädigen oder zu zerstören“ (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG); 

„wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten wäh-

rend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten 

erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der 

Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert“ (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 

BNatSchG); 

sowie die „Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders ge-

schützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören“ (§ 44 

Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG). 

Ein Verstoß gegen das Verbot des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG liegt nicht vor, sofern die 

ökologische Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zu-

sammenhang weiterhin erhalten bleibt (§ 44 Abs. 5 BNatSchG). Soweit erforderlich, kön-

nen auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen festgesetzt werden. Ein Eingriff ist daher 

nicht zulässig, wenn die ökologische Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhe-

stätten im räumlichen Zusammenhang nicht weiter erfüllt werden kann. 

Ausnahmen von den Verboten des § 44 können nur zugelassen werden (§ 45 Abs. 7) 

 zur Abwendung erheblicher land-, forst-, fischerei-, wasser- oder sonstiger ge-

meinwirtschaftlicher Schäden, 

 zum Schutz der natürlich vorkommenden Tier- und Pflanzenwelt, 

 für Zwecke der Forschung, Lehre, Bildung oder Wiederansiedlung oder diesen 

Zwecken dienende Maßnahmen der Aufzucht oder künstlichen Vermehrung, 

 im Interesse der Gesundheit des Menschen, der öffentlichen Sicherheit, ein-

schließlich der Verteidigung und des Schutzes der Zivilbevölkerung, oder der 

maßgeblich günstigen Auswirkungen auf die Umwelt oder 
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 aus anderen zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses 

einschließlich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art. 

Ausnahmen sind nicht zulässig, wenn 

 es zumutbare Alternativen gibt und 

 sich der Erhaltungszustand der Populationen einer Art verschlechtert. 

Eine Befreiung nach § 67 Abs. 2 BNatSchG von den Verboten nach § 44 BNatSchG kann 

nur gewährt werden, sofern Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses vorliegen 

oder wenn im Einzelfall eine „unzumutbare Belastung“ vorliegt. 

Von Relevanz ist auch das europäische Artenschutzrecht in Form der Vogelschutzrichtli-

nie (Richtlinie des Rates vom 2. April 1979 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelar-

ten 79/409/EWG, kodifizierte Fassung vom 30. November 2009).  

Nach Artikel 1 betrifft die Richtlinie die Erhaltung sämtlicher wildlebenden Vogelarten und 

gilt für Vögel, ihre Eier, Nester und Lebensräume.  

Nach Artikel 5 treffen die Mitgliedsstaaten Maßnahmen zum Verbot „des absichtlichen Tö-

tens und Fangens…“, „der absichtlichen Zerstörung oder Beschädigung von Nestern und 

Eiern…“, sowie des „absichtlichen Störens, insbesondere während der Brut- und 

Aufzuchtzeit…“.  

Nach Artikel 9 kann von den Verbotsmaßnahmen des Artikels 5 u.a. abgewichen werden 

„im Interesse der Volksgesundheit und öffentlichen Sicherheit“, „zur Abwendung erhebli-

cher Schäden“ in der Landwirtschaft, für Forschung und Lehre.  

Schließlich regelt Artikel 13, dass „die Anwendung der aufgrund dieser Richtlinie getroffe-

nen Maßnahmen… in Bezug auf die Erhaltung aller unter Artikel 1 fallenden Vogelarten 

nicht zu einer Verschlechterung der derzeitigen Lage führen“ darf. 
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3. Vorhabensbeschreibung und Wirkungsprognose 

Die Gemeinde Nottuln plant die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 151 „Einkaufsbe-

reich Rhodeplatz und ZOB Nottuln“. Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes sollen die 

rechtlichen Voraussetzungen für eine Erweiterung des bestehenden EDEKA-

Einkaufscenters sowie für eine Verlagerung und Neuordnung des Zentralen Omnibus 

Bahnhofs und des Pendlerparkplatzes geschaffen werden. Abbildung 1 zeigt einen Lage-

plan des Plangebietes. Abbildung 2 zeigt den derzeitigen Entwurf des Bebauungsplanes. 

Das Vorhaben liegt im nördlichen Teil des Ortszentrums von Nottuln. Das Plangebiet wird 

begrenzt durch die Daruper Str. im Südwesten, die Heriburgstraße im Südosten, den 

Nonnenbach im Nordosten und den Franz-Rhode-Park im Nordwesten. Das Areal wird 

derzeit als Einkaufscenter mit einem EDEKA-Markt und einem Rossmann-Drogeriemarkt, 

als Busbahnhof sowie als Pendlerparkplatz genutzt. Im Nordosten befindet sich der von 

Gehölzanpflanzungen eingefasste Nonnenbach. Im Nordwesten liegt die Anlage des 

Franz-Rhode-Parks. Der Park weist in Teilen Altgehölze mit einem Alter von bis zu 100 

Jahren auf. Im Park befindet sich ein künstlich angelegter Teich in einem Betonbecken. 

Im Übergang zur Daruper Str. besteht ein aufgeschütteter Wall mit einem Bewuchs von 

ca. 10-15 Jahre alten Gehölzen.  

Geplant ist eine Erweiterung des bestehenden Einkaufscenters nach Nordwesten. Der 

Bebauungsplan sieht hier eine Ausweitung der überbaubaren Flächen sowie eine Aus-

weisung als Sondergebiet „Einkaufszentrum Nahversorgung“ vor. Im Rahmen des Vorha-

bens werden in diesem Bereich mehrere junge Einzelbäume entfallen. Zur Umsetzung 

des Vorhabens ist es notwendig, den in diesem Bereich befindlichen Zentralen Omnibus 

Bahnhof nach Nordwesten auf die Flächen des bisherigen Pendlerparkplatzes zu verle-

gen. Die bisherige Zufahrt zum Einkaufscenter und zum Busbahnhof wird nach Nordwes-

ten verlagert, die bisherige Ampelanlage soll durch einen Kreisverkehr ersetzt werden. 

Die im Bereich des derzeitigen Pendlerparkplatzes zur Daruper Str. hin vorhandenen An-

pflanzungen werden dabei nicht erhalten bleiben. Die im Bereich des Franz-Rhode-Parks 

und entlang des Nonnenbachs bestehenden Gehölze werden nicht in Anspruch genom-

men.  

Es ist zudem geplant, den bisherigen Pendlerparkplatz nach Nordwesten zu verlegen. 

Hierzu ist es vorgesehen, den zwischen Franz-Rhode-Park und Daruper Str. gelegenen 

und mit Gehölzen bepflanzten Wall zu schleifen. Die entlang des Walls und entlang der 

Daruper Str. vorhandenen Gehölze bleiben hierbei nicht erhalten. Das Wegesystem und 
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die Altgehölzbestände des Franz-Rhode-Parks bleiben hingegen entsprechend der vorlie-

genden Planung bestehen.  

Im Rahmen der Umsetzung des Vorhabens ist für einen Zeitraum von mehreren Monaten 

von Erd-, Erschließungs- und Bauarbeiten im Plangebiet auszugehen. Während dieses 

Zeitraums ist von einem erhöhten Maß an Störreizen, insbesondere Licht- und Schallim-

missionen auszugehen. 

Im Rahmen der vorliegenden ASP wird geprüft, ob das geplante Bebauungsplanvorhaben 

und das nachfolgende Bauvorhaben zu Verstößen gegen die artenschutzrechtlichen Ver-

botstatbestände nach § 44 BNatSchG führen können. 

Mit dem geplanten Vorhaben sind verschiedene Wirkungen verbunden, die einen Einfluss 

auf das Plangebiet und die in der näheren Umgebung lebenden Tierarten haben können 

und daher potenziell zu Verstößen gegen die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

nach § 44 BNatSchG führen können. Die folgende Wirkungsprognose hat zum Ziel, die 

potenziellen Wirkungen des Vorhabens zu benennen. Die eigentliche Prüfung der arten-

schutzrechtlichen Verbotstatbestände wird jedoch erst im Rahmen der „Artenschutzrecht-

lichen Prüfung“ (Kapitel 5) vorgenommen. 
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Abbildung 1: Lageplan des Plangebietes – Stand 11.10.2017.  
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Abbildung 2: Entwurf zum Bebauungsplan Nr. 151 „Einkaufsbereich Rhodeplatz und ZOB Nottuln“ der Gemeinde Nottuln – Stand 

13.12.2017.
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Anlagenbedingte Wirkungen 

 Durch das Vorhaben wird es anlagenbedingt in Verbindung mit einer Baufeldräu-

mung zum Verlust oder zur Entwertung von Strukturen kommen, die Tieren als 

Lebensstätte dienen oder dienen können. Potenziell sind hierdurch auch Lebens-

stätten (Brut-, Nahrungs- und Ruhestätten) artenschutzrechtlich geschützter Tier-

arten betroffen. Das Vorhaben kann daher zu einem Verlust von Fortpflanzungs- 

und Ruhestätten nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Lebensraumverlust) führen. 

 

Baubedingte Wirkungen 

 Baubedingt kann es zur Tötung von Tieren und somit zur Erfüllung der Verbotstat-

bestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Tötung) kommen. Denkbar ist bei-

spielsweise die Tötung von Individuen und derer Fortpflanzungsstadien während 

der Baufeldräumung.  

 Baubedingt können verschiedene Störreize, insbesondere Licht- und Schallimmis-

sionen auftreten, die zur Erfüllung von Verbotstatbeständen nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 

BNatSchG (Störung) führen können. 

 Baubedingt kann es durch die Fällung von Gehölzen und die Baufeldräumung zum 

Verlust oder zur Entwertung von Strukturen kommen, die Tieren als Lebensstätte 

dienen oder dienen können. Potenziell sind hierdurch auch Lebensstätten (Brut-, 

Nahrungs- und Ruhestätten) artenschutzrechtlich geschützter Tierarten betroffen. 

Das Vorhaben kann daher zu einem Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Lebensraumverlust) führen. 

 

Betriebsbedingte Wirkungen 

 Betriebsbedingt können verschiedene Störreize, insbesondere Licht- und Schall-

immissionen auftreten, die zur Erfüllung von Verbotstatbeständen nach 

§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Störung) führen können. 

 

Weitere relevante Wirkungen und Wechselwirkungen durch das Vorhaben auf die arten-

schutzrechtlich zu prüfenden Tierarten sind nicht zu erwarten. Die oben benannten Wir-

kungen werden, sofern sie auftreten, nicht nur einen Einfluss auf das eigentliche Baufeld 
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entfalten, sondern auch in die nähere Umgebung abstrahlen. Der Wirkungsraum der 

Maßnahme wird jedoch auf einen Radius von ca. 50 m um das Plangebiet herum be-

grenzt sein. 
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4. Feststellung der planungsrelevanten Arten 

Eine Übersicht über den Verfahrensablauf zur Feststellung der im Vorhabensgebiet arten-

schutzrechtlich zu prüfenden Arten gibt das Ablaufschema in Abbildung 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 3: Ablaufschema – Feststellung der planungsrelevanten Arten. (Quelle: 

Lippeverband, verändert). 

 

Die Auswahl der planungsrelevanten Arten richtet sich nach der vom Landesamt für Na-

tur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW (LANUV 2018) im Internet bereitgestellten fach-

lich begründeten Auswahl planungsrelevanter Arten für das Messtischblatt 4010, Quad-

rant 3 (Nottuln). Insgesamt werden hier 35 Arten aufgeführt, die bei Planungen arten-

schutzrechtlich zu prüfen sind. Die Liste der 35 Arten setzt sich aus zehn Säugetierarten 

und 25 Vogelarten zusammen (Tabelle 1).  

Liegen eigene Kartierungen (ggf. auch 

Zufallsbeobachtungen) zu den planungs-

relevanten Arten vor? 

 

Einsichtnahme in die Liste für geschützte Arten in 

NRW, bzw. Liste für Messtischblätter (MTB) in 

NRW (Naturschutz-Informationssystem, LANUV) 

Liegen Informationen zu den planungs-

relevanten Arten im Vorhabengebiet bei Drit-

ten (Behörden, Biologische Stationen und 

Naturschutzverbände) vor? 

 

Auswertung der Daten und Feststellung der 

planungsrelevanten Arten im Vorhabenge-

biet. 

 

Ja 

Festlegung (Auswahl) der potenziell vorkom-

menden planungsrelevanten Arten anhand der 

Lebensraumeignung im Plangebiet.  

 

Nein 

Ja 
Nein 

1. 2. 

  Erstellen einer Übersichtstabelle 

Ablaufschema - Feststellung der planungsrelevanten Arten: 

 

 

 

 

= Arbeitsschritt                  = Prüfschritt 
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Tabelle 1: Planungsrelevante Arten im Kartenblatt 4010, Quadrant 3 – Nottuln mit 

Angaben zu Status und Erhaltungszustand (atlantische Region). G = Günstig, U = 

Ungünstig/Unzureichend, S = Ungünstig/Schlecht; + und - geben den momentanen 

Bestandstrend wieder. 

Art Status Erhaltungszustand

Wissenschaftlicher Name Deutscher Name

Säugetiere

Eptesicus serotinus Breitflügelfledermaus Nachweis ab 2000 vorhanden G-

Myotis bechsteinii Bechsteinfledermaus Nachweis ab 2000 vorhanden S+

Myotis brandtii Große Bartfledermaus Nachweis ab 2000 vorhanden U

Myotis daubentonii Wasserfledermaus Nachweis ab 2000 vorhanden G

Myotis myotis Großes Mausohr Nachweis ab 2000 vorhanden U

Myotis mystacinus Kleine Bartfledermaus Nachweis ab 2000 vorhanden G

Myotis nattereri Fransenfledermaus Nachweis ab 2000 vorhanden G

Nyctalus noctula Abendsegler Nachweis ab 2000 vorhanden G

Pipistrellus pipistrellus Zwergfledermaus Nachweis ab 2000 vorhanden G

Plecotus auritus Braunes Langohr Nachweis ab 2000 vorhanden G

Vögel

Accipiter gentilis Habicht Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 vorhanden G-

Accipiter nisus Sperber Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 vorhanden G

Acrocephalus scirpaceus Teichrohrsänger Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 vorhanden G

Alauda arvensis Feldlerche Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 vorhanden U-

Alcedo atthis Eisvogel Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 vorhanden G

Anthus trivialis Baumpieper Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 vorhanden U

Asio otus Waldohreule Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 vorhanden U

Athene noctua Steinkauz Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 vorhanden G-

Bubo bubo Uhu Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 vorhanden G

Buteo buteo Mäusebussard Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 vorhanden G

Circus aeruginosus Rohrweihe Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 vorhanden U

Cuculus canorus Kuckuck Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 vorhanden U-

Delichon urbicum Mehlschwalbe Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 vorhanden U

Dryobates minor Kleinspecht Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 vorhanden U

Falco tinnunculus Turmfalke Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 vorhanden G

Hirundo rustica Rauchschwalbe Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 vorhanden U

Luscinia megarhynchos Nachtigall Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 vorhanden G

Passer montanus Feldsperling Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 vorhanden U

Perdix perdix Rebhuhn Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 vorhanden S

Phoenicurus phoenicurus Gartenrotschwanz Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 vorhanden U

Scolopax rusticola Waldschnepfe Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 vorhanden G

Strix aluco Waldkauz Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 vorhanden G

Tachybaptus ruficollis Zwergtaucher Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 vorhanden G

Tyto alba Schleiereule Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 vorhanden G

Vanellus vanellus Kiebitz Nachweis 'Brutvorkommen' ab 2000 vorhanden U-  

Eigene Erfassungen 

Am 15.09.2017 wurden im Plangebiet eine faunistische Tag- und eine Nachtbegehung 

durchgeführt. Im Rahmen der Nachtbegehung wurde hierbei eine abendliche Funktions- 

und Ausflugkontrolle mittels Ultraschalldetektor zur Erfassung von Fledermäusen durch-

geführt. Eine weitere Tagbegehung wurde am 22.05.2018 durchgeführt. Die Begehungen 

dienten in erster Linie der Abschätzung des faunistischen Potenzials des Plangebietes 

und stellen keine Vollerfassung des vorhandenen Artinventars dar.  Die Abbildungen 4 -14 

zeigen Teilbereiche des Plangebietes. 
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Abbildung 4: Derzeitiger Parkplatz des Einkaufscenters mit Blick nach Nordwesten 

auf den dortigen Busbahnhof.  

 

Abbildung 5: Nordwestseite des Einkaufcenters im Übergang zum Busbahnhof. 

Hier ist eine Erweiterung des Einkaufscenters vorgesehen. 

 



Bebauungsplanes Nr. 151 „Einkaufsbereich Rhodeplatz und ZOB Nottuln" der Gemeinde Nottuln –  
Artenschutzrechtliche Prüfung (ASP) 

 

17 

 

Abbildung 6: Gehölze entlang des Nonnenbaches auf der Nordostseite des Ein-

kaufscenters. 

 

 

Abbildung 7: Verlauf des Nonnenbachs am Nordostrand des Plangebietes. 
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Abbildung 8: Derzeitiger Pendlerparkplatz und angrenzender Franz-Rhode-Park.  

 

Abbildung 9: Übergang vom Pendlerparkplatz zum Franz-Rhode-Park. 
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Abbildung 10: Derzeitige Zufahrt zum Einkaufscenter und zum Busbahnhof. Die im 

Vordergrund sichtbaren Gehölze werden nicht erhalten bleiben. 

 

Abbildung 11: Mit jungen Gehölzen begrünter Wall zwischen Franz-Rhode-Park und 

Daruper Str.. In diesem Bereich sollen die zukünftigen Pendlerparkplätze entstehen. 

Blick nach Nordwesten. 
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Abbildung 12: Begrünter Wall und Bäume entlang der Daruper Straße. Blick nach 

Südosten. 

 

Abbildung 13: Der Fußgängerweg im Franz-Rhode-Park bleibt der Planung nach er-

halten. Der Wall auf der rechten Bildseite ist als Standort der geplanten Pendler-

parkplätze vorgesehen. 
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Abbildung 14: Altgehölzbestände des Franz-Rhode-Parks im Übergang zum derzei-

tigen Pendlerparkplatz. 

 

Brutvögel 

Im Rahmen der Ortsbegehungen wurden zwei einzelne Vorkommen der in Nordrhein-

Westfalen planungsrelevanten Vogelart Feldsperling in der an das Plangebiet nördlich 

angrenzenden Wohnbebauung festgestellt. Weitere in Nordrhein-Westfalen planungsrele-

vante Vogelarten wurden nicht nachgewiesen. Aufgrund der im Plangebiet bestehenden 

Lebensraumausstattung besteht jedoch eine Eignung für weitere Vorkommen planungsre-

levanter Brutvogelarten. Mit geringer Wahrscheinlichkeit können im Plangebiet die Vogel-

arten Gartenrotschwanz, Nachtigall und Waldkauz vorkommen. Vorkommen des Garten-

rotschwanzes und des Waldkauzes sind hierbei in erster Linie im Bereich des 

Altgehölzbestandes und dort vorhandenen Baumhöhlen zu erwarten. Brutvorkommen der 

Nachtigall sind in erster Linie im Bereich der Gehölze entlang des Nonnenbaches und im 

Randbereich des im Franz-Rhode-Park befindlichen Teiches möglich. Vorkommen weite-

rer planungsrelevanter Brutvogelarten im Plangebiet können im Rahmen einer Potenzial-

abschätzung mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden. Als weitere Ar-

ten nisten im Plangebiet zahlreiche europäischer Vogelarten, die überwiegend die im 
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Plangebiet vorhandenen Gehölze, Sträucher und Hecken nutzen. Brutvorkommen im Be-

reich des zur Erweiterung vorgesehenen Einkaufscenters und im Bereich des derzeitigen 

Busbahnhofs wurden nicht festgestellt. 

 

Fledermäuse 

In den Altgehölzbeständen des Franz-Rhode-Parks bestehen in geringem Umfang Baum-

höhlen und tiefe Baumspalten, die von Fledermäusen als Quartier genutzt werden kön-

nen. Im Abgleich mit den zehn im Kartenblatt 4010, Quadrant 3 (Nottuln) bekannten Fle-

dermausarten können (temporäre) Quartiervorkommen der Arten Abendsegler, Braunes 

Langohr, Fransenfledermaus und Wasserfledermaus im Plangebiet nicht mit Sicherheit 

ausgeschlossen werden. Quartiervorkommen der im Münsterland sehr seltenen 

Bechsteinfledermaus im Plangebiet werden hingegen als sehr unwahrscheinlich einge-

stuft. Für die Umsetzung des Vorhabens sind keine Gebäude und Gebäudeteile betroffen, 

in denen Quartiere Gebäude bewohnender Fledermausarten zu erwarten wären. 

Die am 15.09.2017 durchgeführte Funktionskontrolle zeigte einen gerichteten Einflug von 

ca. 8 Zwergfledermäusen sowie einer Rauhautfledermaus von Nordwesten aus in die 

Altgehölzbestände des Franz-Rhode-Parks, die von den Fledermäusen im Ansahluss für 

längere Zeit zur Jagd genutzt wurden. Der Einflug erfolgte entlang des zwischen Franz-

Rhode-Park und Daruper Str. aufgeschütteten Walls mit Gehölzaufwuchs, der vermutlich 

als Leitstruktur genutzt wird. In der Mitte des Franz-Rhode-Parks verteilten sich die ein-

fliegenden Fledermäuse dann auf die im Park vorhandenen Altgehölzstrukturen und jag-

ten teils spezifisch an den dortigen Laternen. Als weitere Fledermausart ist im städtischen 

Umfeld des Vorhabens die Breitflügelfledermaus als regelmäßiger Nahrungsgast zu er-

warten. Große Bartfledermaus, Großes Mausohr und Kleine Bartfledermaus werden hin-

gegen als seltene Nahrungsgäste im Plangebiet eingestuft.  

 

Andere Artengruppen 

Vorkommen weiterer planungsrelevanter Arten, insbesondere aus den Artgruppen der 

Reptilien und Pflanzen, können aufgrund der im Plangebiet bestehenden Lebensraumty-

pen sicher ausgeschlossen werden. Vorkommen von in Nordrhein-Westfalen planungsre-

levanten Amphibienarten sind nicht zu erwarten. Zwar besteht im nördlichen Franz-
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Rhode-Park ein kleiner Teich, dieser ist jedoch aufgrund seiner Betoneinfassung verhält-

nismäßig naturfremd und zudem mit Fischen besetzt. Bei der Begehung am 22.05.2018 

wurden keine Vorkommen von Wasserfröschen an dem Gewässer festgestellt. 

 

Im Rahmen der artenschutzrechtlichen Prüfung werden die in Nordrhein-Westfalen pla-

nungsrelevanten Vogelarten Feldsperling, Gartenrotschwanz, Nachtigall und Waldkauz 

sowie die Fledermausarten Abendsegler, Braunes Langohr, Breitflügelfledermaus Fran-

senfledermaus, Rauhautfledermaus, Wasserfledermaus und Zwergfledermaus einzeln 

"Art für Art" sowie zusammengefasst alle „europäischen Vogelarten“ geprüft (Tabelle 2).  

Planungsrelevante Vorkommen der  im Messtischblatt 4010, Quadrant 3 (Nottuln) vor-

handenen Arten Bechsteinfledermaus, Baumpieper, Eisvogel, Feldlerche, Große Bartfle-

dermaus, Großes Mausohr, Habicht, Kiebitz, Kleine Bartfledermaus, Kleinspecht, Ku-

ckuck, Mäusebussard, Mehlschwalbe, Rauchschwalbe, Rebhuhn, Rohrweihe, Schleiereu-

le, Sperber, Steinkauz, Teichrohrsänger, Turmfalke, Uhu, Waldschnepfe, Waldohreule 

und Zwergtaucher im Plangebiet können mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ausgeschlos-

sen werden. 

 

Tabelle 2:  Arten deren Vorkommen im Plangebiet artenschutzrechtlich zu prüfen 

sind mit Angaben zu Status (Kartenblatt 4010, Quadrant 3 – Nottuln) und Erhal-

tungszustand (atlantische Region). G = Günstig, U = Ungünstig/Unzureichend, S = 

Ungünstig/Schlecht; + und - geben den momentanen Bestandstrend wieder). 

Art Status Erhaltungszustand

Wissenschaftlicher Name Deutscher Name

Säugetiere

Eptesicus serotinus Breitflügelfledermaus sicher jagend G-

Myotis daubentonii Wasserfledermaus potenzielle Quartiere G

Myotis nattereri Fransenfledermaus potenzielle Quartiere G

Nyctalus noctula Abendsegler potenzielle Quartiere G

Pipistrellus nathusii Rauhautfledermaus sicher jagend, potenzielle Quartiere G

Pipistrellus pipistrellus Zwergfledermaus sicher jagend G

Plecotus auritus Braunes Langohr potenzielle Quartiere G

Vögel

Europäische Vogelarten sicher brütend

Luscinia megarhynchos Nachtigall potenziell brütend G

Passer montanus Feldsperling sicher brütend U

Phoenicurus phoenicurus Gartenrotschwanz potenziell brütend U

Strix aluco Waldkauz potenziell brütend G  
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5. Artenschutzrechtliche Prüfung 

Mit dem „Protokoll einer artenschutzrechtlichen Prüfung“ hat das MUNLV NRW (Ministeri-

um für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes 

Nordrhein-Westfalens) eine Grundlage veröffentlicht, mit der Art für Art alle relevanten 

Aspekte der artenschutzrechtlichen Prüfung nachvollziehbar dokumentiert werden können 

(Kiel 2007). Die artenschutzrechtlichen Prüfprotokolle befinden sich in Kap. 8. Verwendet 

wird die Version der Artenschutzprotokolle, welche die Veränderungen des BNatSchG 

zum 01.03.2010 berücksichtigt. Die Gefährdungseinstufung der einzelnen Arten erfolgt 

anhand Grüneberg et al. (2015), Grüneberg et al. (2016), Meinig et al. (2009) und Meinig 

et al. (2010). 

 

Ergebnisse der Prüfung 

 

§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Tötung) 

Brutvögel 

Im Plangebiet bestehen Brutvorkommen verschiedener europäischer Vogelarten. Die 

meisten Brutvorkommen befinden sich hierbei in den im Plangebiet vorhandenen Bäu-

men, Sträuchern und Hecken. Innerhalb der zur Rodung vorgesehenen Gehölze kann zu-

dem mit sehr geringer Wahrscheinlichkeit ein Brutvorkommen der Nachtigall vorliegen. Im 

Rahmen der für das Vorhaben notwendigen Baufeldräumung, insbesondere im Rahmen 

des Schnitts und der Rodung von Gehölzen können Tötungen von Individuen der Nachti-

gall sowie europäischer Vogelarten nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden. Unter 

Anwendung einer Bauzeitenregelung den Schnitt und die Rodung von Gehölzen betref-

fend können Verstöße nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG sicher ausgeschlossen werden. 

Die (potenziellen) Brutstätten von Feldsperling, Gartenrotschwanz und Waldkauz liegen 

außerhalb der zum Eingriff vorgesehenen Flächen. Tötungen von Individuen der benann-

ten Arten im Rahmen des Vorhabens können sicher ausgeschlossen werden. 

 

Fledermäuse 

Im Plangebiet können sich Quartiere von Fledermäusen in Baumhöhlen und tiefen Baum-

spalten befinden. Die Altgehölzbestände liegen außerhalb der unmittelbar zum Eingriff 
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vorgesehenen Flächen. Von dem Vorhaben sind keine Gebäude und Gebäudeteile betrof-

fen, in denen Quartiere Gebäude bewohnender Fledermausarten zu erwarten wären. Ver-

stöße nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG können sicher ausgeschlossen werden. 

 

§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Störung) 

Brutvögel 

Im Rahmen des Vorhabens ist baubedingt von einer kurzzeitigen Zunahme von Störun-

gen im Plangebiet (insbesondere Schall- und Lichtimmissionen) auszugehen. Anlagebe-

dingt ist eine langfristige und permanente Zunahme der Störungen im Bereich der an-

grenzenden Gehölzbestände des Franz-Rhode-Parks anzunehmen. Eine Zunahme von 

Störungen ist hierbei insbesondere im Übergang vom Franz-Rhode-Park zur benachbar-

ten Daruper Str. anzunehmen. Durch die Abtragung des dortigen Walls wird eine direkte 

Sichtbeziehung zwischen Franz-Rhode-Park und Daruper Str. bzw. dem geplanten Pend-

lerparkplatz entstehen. Störungen in diesem Zusammenhang betreffen in erster Linie die 

potenziell im Plangebiet vorkommenden Brutvogelarten Gartenrotschwanz, Nachtigall und 

Waldkauz. Für den Feldsperling ist artspezifisch keine Störwirkung anzunehmen. Einer-

seits liegen die 2018 festgestellten Fortpflanzungsstätten nördlich außerhalb des Plange-

bietes, andererseits gilt die Art als Kulturfolger und als verhältnismäßig störungstolerant. 

Die auftretenden Störungen werden sich potenziell auf jeweils ein einzelnes Brutpaar der 

drei benannten Arten Gartenrotschwanz, Nachtigall und Waldkauz auswirken. Die für alle 

drei Arten wertgebenden Habitatstrukturen des Plangebietes, die feuchten 

Gehölzbestände entlang des Nonnenbachs, die Altgehölzbestände im Bereich des Franz-

Rhode-Parks sowie die offenen Rasenflächen, bleiben im Rahmen des Vorhabens erhal-

ten, so dass nach gutachterlicher Einschätzung trotz anzunehmender erhöhter Störwir-

kungen keine Aufgabe potenziell vorhandener Fortpflanzungs- und Ruhestätten der be-

nannten Arten anzunehmen ist. Das geplante Vorhaben wird keine erheblichen Auswir-

kungen auf Überlebenschancen, Reproduktionserfolg und Fortpflanzungserfolg der loka-

len Populationen von Gartenrotschwanz, Nachtigall und Waldkauz haben. Erhebliche Stö-

rungen im Sinne von § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG auf Populationsniveau können sicher 

ausgeschlossen werden.  
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Fledermäuse 

Die Fledermausarten Abendsegler, Braunes Langohr, Fransenfledermaus, Rauhautfle-

dermaus und Wasserfledermaus können mit (temporären) Quartieren in den 

Altgehölzbeständen des Franz-Rhode-Parks vorkommen. Der Franz-Rhode-Park und das 

angrenzende innerstädtische Umfeld werden bereits jetzt in großen Teilen durch Laternen 

und andere Lichtquellen ausgeleuchtet. Baubedingt kann im Rahmen des Vorhabens 

kurzfristig eine Zunahme der Störungen im Plangebiet (insbesondere Schall- und Licht-

immissionen) auftreten. Anlagebedingt ist durch die Abtragung des Walls zwischen Franz-

Rhode-Park und Daruper Str. ein dauerhafter Anstieg der Störungen anzunehmen. Von 

den potenziell im Plangebiet vorkommenden Fledermausarten können insbesondere 

Braunes Langohr, Fransenfledermaus und Wasserfledermaus empfindlich auf Lichtimmis-

sionen reagieren. Die Zunahme der Lichtverschmutzung im Bereich der vorhandenen 

Altgehölzbestände und vorhandener Baumhöhlen und tiefer Spalten wird jedoch insge-

samt als nur sehr gering und nicht als erheblich eingeschätzt. Eine Aufgabe potenziell 

vorhandener Fortpflanzungs- und Ruhestätten der benannten Arten ist nicht anzunehmen. 

Das geplante Vorhaben wird keine erheblichen Auswirkungen auf Überlebenschancen, 

Reproduktionserfolg und Fortpflanzungserfolg der lokalen Populationen von Fledermäu-

sen haben.  

Die Fledermausarten Breitflügelfledermaus und Zwergfledermaus können regelmäßig zur 

Jagd und Nahrungssuche im Plangebiet auftreten. Weitere Fledermausarten sind unre-

gelmäßig zu erwarten. Durch Lichtimmissionen können grundsätzlich Störungen von Fle-

dermäusen in ihren Jagdgebieten auftreten. Gerade die für das städtische Umfeld typi-

schen Gebäudefledermausarten Breitflügelfledermaus und Zwergfledermaus nutzen hin-

gegen die Lockwirkung von Lichtquellen auf Insekten teils gezielt zur Jagd. Erhebliche 

Störungen im Sinne von § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG auf Populationsniveau können für 

alle zu prüfenden Fledermausarten sicher ausgeschlossen werden. 

 

§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Beschädigung und Zerstörung von Lebensstätten) 

Brutvögel 

Die (potenziellen) Fortpflanzungs- und Ruhestätten von Feldsperling, Gartenrotschwanz 

und Waldkauz liegen außerhalb der zum Eingriff vorgesehenen Flächen. Nur die Nachti-

gall kann mir sehr geringer Wahrscheinlichkeit in den Gehölzbeständen entlang der 

Daruper Str. vorkommen. Vergleichbare Gehölzstrukturen sind entlang des Nonnenba-



Bebauungsplanes Nr. 151 „Einkaufsbereich Rhodeplatz und ZOB Nottuln" der Gemeinde Nottuln –  
Artenschutzrechtliche Prüfung (ASP) 

 

27 

ches sowie in der weiteren Umgebung des Plangebietes vielfach vorhanden. Die ökologi-

sche Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang bleibt 

für alle benannten Arten sicher erhalten. Verstöße gegen das Zugriffsverbot nach § 44 

Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG können für die benannten Arten sicher ausgeschlossen werden. 

Auch für alle europäischen Vogelarten, die in Nordrhein-Westfalen nicht als planungsrele-

vant gelten, ist anzunehmen, dass auch nach Umsetzung des Vorhabens die ökologische 

Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang erhalten 

bleibt (vgl. Kiel 2007). 

 

Fledermäuse 

Im Rahmen des geplanten Eingriffs kann ein Wegfall von Fledermausquartieren in Gehöl-

zen wie auch in Gebäuden sicher ausgeschlossen werden. Insbesondere Lichtimmissio-

nen können bei empfindlichen Arten wie dem Braunem Langohr, der Fransenfledermaus 

oder der Wasserfledermaus zu einer Aufgabe von Quartieren führen. Gegenüber der 

nächtlichen Beleuchtung des Franz-Rhode-Parks mit Laternen wird die Zunahme der 

Lichtimmissionen durch das Vorhaben jedoch nicht als erheblich eingeschätzt. Im Nord-

westen des Plangebietes wurde am 15.09.2017 eine Leitstruktur (Wall entlang der 

Daruper Str.) für eine geringe Anzahl von Zwergfledermäusen sowie eine Rauhautfleder-

maus festgestellt. Ferner wird das Plangebiet von verschiedenen Fledermausarten, ver-

mutlich insbesondere der Breitflügelfledermaus und der Zwergfledermaus zur Jagd und 

Nahrungssuche genutzt. Eine besondere Intensität der Nutzung des Plangebietes ist nach 

gutachterlicher Einschätzung nicht anzunehmen. Im Rahmen des geplanten Vorhabens 

entfallen in geringem Umfang Gehölze und Grünflächen, die von den Arten zur Jagd auf-

gesucht werden können. Kiel (2007) weist darauf hin, dass Funktions-, Nahrungs- und 

Jagdbereiche nur dann artenschutzrechtlich von Relevanz sind, wenn die Fortpflanzungs- 

und Ruhestätten in ihrer Funktion auf deren Erhalt angewiesen sind und auch diese einen 

essentiellen Habitatbestandteil darstellen. Dieses ist nach gutachterlicher Einschätzung 

für keine zu prüfenden Fledermausarten und auch in Hinblick auf eine Leitfunktion des an 

der Daruper Str. vorhandenen Walls der Fall. Insbesondere ist nicht anzunehmen, dass 

sich das Vorhaben negativ auf die individuelle Fitness einzelner Fledermäuse oder deren 

Fortpflanzungserfolg auswirken wird. Eine Beschädigung oder eine Zerstörung von Le-

bensstätten im Sinne von § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG kann für alle Fledermausarten si-

cher ausgeschlossen werden. 
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§ 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG (Wildlebende Pflanzen) 

Im Plangebiet sind keine Vorkommen planungsrelevanter Pflanzenarten zu erwarten. 

 

§ 44 Abs. 1 Nr. 5 BNatSchG (Erhaltung der ökologischen Funktion im räumlichen 

Zusammenhang) 

Die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang wird für alle planungsrelevanten 

Arten sowie die europäischen Vogelarten weiterhin erfüllt. 
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6. Zulässigkeit des Vorhabens 

Das Bebauungsplanvorhaben Nr. 151 „Einkaufsbereich Rhodeplatz und ZOB Nottuln" ist 

aus artenschutzrechtlicher Sicht unter Anwendung einer Bauzeitenregelung den Schnitt 

und die Rodung von Gehölzen betreffend (Nachtigall und europäische Vogelarten) zuläs-

sig. Artenschutzrechtliche Bedenken bestehen nicht. 

 

Bauzeitenregelung den Schnitt und die Rodung von Gehölzen betreffend (Nachti-

gall und europäische Vogelarten) 

 Brutvorkommen der Nachtigall sowie europäischer Vogelarten in den zur Baufeld-

räumung bzw. zum Rückschnitt und zur Rodung vorgesehenen Gehölzen können 

nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden. Eine Bauzeitenregelung den Schnitt 

und die Rodung von Gehölzen betreffend ist notwendig, um Verstöße gegen das 

Zugriffsverbot nach § 44 Abs.1 Nr. 1 BNatSchG (Tötung) sicher ausschließen zu 

können. Die Bauzeitenregelung richtet sich nach den Bestimmungen nach § 39 

Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG. 

 Maßnahmen betreffend den Schnitt und die Rodung von Gehölzen können 

nur zwischen dem 01.10. eines Jahres und dem 28./29.02. des Folgejahres 

durchgeführt werden. Dies umfasst auch die im Plangebiet vorhandenen 

Sträucher, Hecken und Anpflanzungen von Ziergehölzen. Zwischen dem 

01.03. und dem 30.09. eines Jahres ist im Regelfall keine Durchführung die-

ser Maßnahmen möglich.  

 

Ausnahme von der Bauzeitenregelung 

 Wird im Rahmen einer gesonderten artenschutzrechtlichen Begehung der Nach-

weis erbracht, dass alle Brutvögel ihre Brut beendet haben, bzw. derzeit keine Brut 

vorliegt, sind Maßnahmen den Schnitt und die Rodung von Gehölzen betreffend 

gegebenenfalls auch während der Sperrzeit möglich. 
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Empfehlungen 

Lichtmanagement 

Durch Lichtimmissionen können Störungen von Fledermäusen im Bereich des Franz-

Rhode-Parks auftreten, ohne dass hierdurch jedoch artenschutzrechtliche Verbotstatbe-

stände ausgelöst werden. Es wird empfohlen, das Lichtmanagement des Vorhabens hie-

ran anzupassen und Lichtimmissionen in Richtung der im Bereich des Franz-Rhode-Parks 

vorhandenen Gehölze weitestgehend zu minimieren.  
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8. Artenschutzrechtliche Prüfprotokolle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Protokoll einer Artenschutzprüfung (ASP) – Gesamtprotokoll –  
 
A.)     Antragsteller (Angaben zum Plan/Vorhaben) 
 

Allgemeine Angaben  
 

 
 
 

Plan/Vorhaben (Bezeichnung):                                                                                                                           . 
 
 

Plan-/Vorhabenträger (Name):                                                   Antragstellung (Datum):                                     . 
 
 
 
 

 

Stufe I:    Vorprüfung (Artenspektrum/Wirkfaktoren) 
 

 

Ist es möglich, dass bei FFH-Anhang IV-Arten oder europäischen Vogelarten die 
Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG bei Umsetzung des Plans bzw. Realisierung 
des Vorhabens ausgelöst werden? 
g 

 

 
 ja 

 

 
 nein 

Stufe II:  Vertiefende Prüfung der Verbotstatbestände 
               (unter Voraussetzung der unter B.) (Anlagen „Art-für-Art-Protokoll“) beschriebenen Maßnahmen und Gründe) 

 
 

Nur wenn Frage in Stufe I „ja“:   

 Wird der Plan bzw. das Vorhaben gegen Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG 
verstoßen (ggf. trotz Vermeidungsmaßnahmen inkl. vorgezogener Ausgleichs-
maßnahmen oder eines Risikomanagements)?  
G 

 
 ja 

 
 nein 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Arten, die nicht im Sinne einer vertiefenden Art-für-Art-Betrachtung einzeln geprüft wurden: 
Begründung: Bei den folgenden Arten liegt kein Verstoß gegen die Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG vor (d.h. keine erhebliche Störung 
der lokalen Population, keine Beeinträchtigung der ökologischen Funktion ihrer Lebensstätten sowie keine unvermeidbaren Verletzungen 
oder Tötungen und kein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko). Es handelt sich um Irrgäste bzw. um Allerweltsarten mit einem landesweit 
günstigen Erhaltungszustand und einer großen Anpassungsfähigkeit. Außerdem liegen keine ernst zu nehmende Hinweise auf einen 
nennenswerten Bestand der Arten im Bereich des Plans/Vorhabens vor, die eine vertiefende Art-für-Art-Betrachtung rechtfertigen würden.
 
 

Stufe III: Ausnahmeverfahren  
 

 

Nur wenn Frage in Stufe II „ja“:   

 1.   Ist das Vorhaben aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen 
      Interesses gerechtfertigt? 

 

 ja 
 

 nein 

 2.   Können zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden?   ja  nein 
 3.   Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei europäischen Vogel- 

       arten nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-Arten günstig bleiben?  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
g 

 

 ja 
 

 nein 

  
 
 
 
 
 

 

. 
 



 
Antrag auf Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG 
 

 

Nur wenn alle Fragen in Stufe III „ja“: 
   Die Realisierung des Plans/des Vorhabens ist aus zwingenden Gründen des überwiegenden  

      öffentlichen Interesses gerechtfertigt und es gibt keine zumutbare Alternative. Der Erhaltungszustand  
      der Populationen wird sich bei europäischen Vogelarten nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV- 
      Arten günstig bleiben. Deshalb wird eine Ausnahme von den artenschutzrechtlichen Verboten gem.  
      § 45 Abs. 7 BNatSchG beantragt. Zur Begründung siehe ggf. unter B.) (Anlagen „Art-für-Art-Protokoll“).  
 

 
 

Nur wenn Frage 3. in Stufe III „nein“: 
(weil bei einer FFH-Anhang IV-Art bereits ein ungünstiger Erhaltungszustand vorliegt) 

   Für die Erteilung einer Ausnahme sprechen „außergewöhnliche Umstände“. Außerdem wird sich  
      durch die Ausnahme der ungünstige Erhaltungszustand der Populationen nicht weiter verschlechtern  
      bzw. wird die Wiederherstellung des günstigen Erhaltungszustandes nicht behindert.  
      Zur Begründung siehe ggf. unter B.) (Anlagen „Art-für-Art-Protokoll“).  
 

Antrag auf Befreiung nach § 67 Abs. 2 BNatSchG 
 

 

Nur wenn eine der Fragen in Stufe III „nein“: 
   Im Zusammenhang mit privaten Gründen liegt eine unzumutbare Belastung vor. Deshalb wird eine  

      Befreiung von den artenschutzrechtlichen Verboten gem. § 67 Abs. 2 BNatSchG beantragt. 
       
 
 

 

 



 
 
B.)     Antragsteller (Anlage „Art-für-Art-Protokoll“) 
 

Angaben zur Artenschutzprüfung für einzelne Arten  
(Für alle Arten, die im Sinne einer vertiefenden Art-für-Art-Betrachtung geprüft werden, einzeln bearbeiten!) 
 

Durch Plan/Vorhaben betroffene Art:  
 
 

 

Schutz- und Gefährdungsstatus der Art 
 

 

 FFH-Anhang IV-Art 
 

 europäische Vogelart 

Rote Liste-Status 

Deutschland 

Nordrhein-Westfalen 

Messtischblatt 
 
 

 

 Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen 
 

 atlantische Region      kontinentale Region            
 

            grün         günstig          
 

            gelb          ungünstig / unzureichend            
 

            rot             ungünstig / schlecht                   
 

Erhaltungszustand der lokalen Population 
(Angabe nur erforderlich bei evtl. erheblicher Störung (II.3 Nr.2)    
  oder voraussichtlichem Ausnahmeverfahren(III)) 

 A         günstig / hervorragend 
 

 B          günstig / gut            
 

 C          ungünstig / mittel-schlecht        

Arbeitsschritt II.1:    Ermittlung und Darstellung der Betroffenheit der Art  
                                   (ohne die unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 
 
 
 
 

 

 
 

Arbeitsschritt II.2:    Einbeziehen von Vermeidungsmaßnahmen und des Risikomanagements 
 
 
 
 

 

Arbeitsschritt II.3:    Prognose der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 
                                            (unter Voraussetzung der unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 

 
 
 
 

 

  

1.   Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? 
       (außer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tötungen, bei einem nicht signifikant erhöhtem  
          Tötungsrisiko oder infolge von Nr. 3) 

 
 
 

 ja 

 
 
 

 nein 

 2.   Werden evtl. Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwin-  
       terungs- und Wanderungszeiten so gestört, dass sich der Erhaltungszustand 
       der lokalen Population verschlechtern könnte? 

 ja  nein 

 3.   Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen 
       beschädigt oder zerstört, ohne dass deren ökologische Funktion im räumlichen 
       Zusammenhang erhalten bleibt? 

 ja 
 
 

 nein 

 4.   Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur 
       entnommen, sie oder ihre Standorte beschädigt oder zerstört, ohne dass deren 
       ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt? 

 ja  nein 

 

 

 

  

  

  



 
Arbeitsschritt III:    Beurteilung der Ausnahmevoraussetzungen 
                                  (wenn mindestens eine der unter II.3 genannten Fragen mit „ja“ beantwortet wurde) 
  

1.   Ist das Vorhaben aus zwingenden Gründen des überwiegenden  
      öffentlichen Interesses gerechtfertigt? 
 
 
 
 

 

 
 
 

 ja 

 
 
 

 nein 

 2.   Können zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden? 
           
 
 
 

 

 ja  nein 

 3.   Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei europäischen Vogelarten 
       nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-Arten günstig bleiben?  

 ja  nein 

 

  
  
 
 
 

 
 

 



 
 
B.)     Antragsteller (Anlage „Art-für-Art-Protokoll“) 
 

Angaben zur Artenschutzprüfung für einzelne Arten  
(Für alle Arten, die im Sinne einer vertiefenden Art-für-Art-Betrachtung geprüft werden, einzeln bearbeiten!) 
 

Durch Plan/Vorhaben betroffene Art:  
 
 

 

Schutz- und Gefährdungsstatus der Art 
 

 

 FFH-Anhang IV-Art 
 

 europäische Vogelart 

Rote Liste-Status 

Deutschland 

Nordrhein-Westfalen 

Messtischblatt 
 
 

 

 Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen 
 

 atlantische Region      kontinentale Region            
 

            grün         günstig          
 

            gelb          ungünstig / unzureichend            
 

            rot             ungünstig / schlecht                   
 

Erhaltungszustand der lokalen Population 
(Angabe nur erforderlich bei evtl. erheblicher Störung (II.3 Nr.2)    
  oder voraussichtlichem Ausnahmeverfahren(III)) 

 A         günstig / hervorragend 
 

 B          günstig / gut            
 

 C          ungünstig / mittel-schlecht        

Arbeitsschritt II.1:    Ermittlung und Darstellung der Betroffenheit der Art  
                                   (ohne die unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 
 
 
 
 

 

 
 

Arbeitsschritt II.2:    Einbeziehen von Vermeidungsmaßnahmen und des Risikomanagements 
 
 
 
 

 

Arbeitsschritt II.3:    Prognose der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 
                                            (unter Voraussetzung der unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 

 
 
 
 

 

  

1.   Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? 
       (außer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tötungen, bei einem nicht signifikant erhöhtem  
          Tötungsrisiko oder infolge von Nr. 3) 

 
 
 

 ja 

 
 
 

 nein 

 2.   Werden evtl. Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwin-  
       terungs- und Wanderungszeiten so gestört, dass sich der Erhaltungszustand 
       der lokalen Population verschlechtern könnte? 

 ja  nein 

 3.   Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen 
       beschädigt oder zerstört, ohne dass deren ökologische Funktion im räumlichen 
       Zusammenhang erhalten bleibt? 

 ja 
 
 

 nein 

 4.   Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur 
       entnommen, sie oder ihre Standorte beschädigt oder zerstört, ohne dass deren 
       ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt? 

 ja  nein 

 

 

 

  

  

  



 
Arbeitsschritt III:    Beurteilung der Ausnahmevoraussetzungen 
                                  (wenn mindestens eine der unter II.3 genannten Fragen mit „ja“ beantwortet wurde) 
  

1.   Ist das Vorhaben aus zwingenden Gründen des überwiegenden  
      öffentlichen Interesses gerechtfertigt? 
 
 
 
 

 

 
 
 

 ja 

 
 
 

 nein 

 2.   Können zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden? 
           
 
 
 

 

 ja  nein 

 3.   Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei europäischen Vogelarten 
       nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-Arten günstig bleiben?  

 ja  nein 

 

  
  
 
 
 

 
 

 



 
 
B.)     Antragsteller (Anlage „Art-für-Art-Protokoll“) 
 

Angaben zur Artenschutzprüfung für einzelne Arten  
(Für alle Arten, die im Sinne einer vertiefenden Art-für-Art-Betrachtung geprüft werden, einzeln bearbeiten!) 
 

Durch Plan/Vorhaben betroffene Art:  
 
 

 

Schutz- und Gefährdungsstatus der Art 
 

 

 FFH-Anhang IV-Art 
 

 europäische Vogelart 

Rote Liste-Status 

Deutschland 

Nordrhein-Westfalen 

Messtischblatt 
 
 

 

 Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen 
 

 atlantische Region      kontinentale Region            
 

            grün         günstig          
 

            gelb          ungünstig / unzureichend            
 

            rot             ungünstig / schlecht                   
 

Erhaltungszustand der lokalen Population 
(Angabe nur erforderlich bei evtl. erheblicher Störung (II.3 Nr.2)    
  oder voraussichtlichem Ausnahmeverfahren(III)) 

 A         günstig / hervorragend 
 

 B          günstig / gut            
 

 C          ungünstig / mittel-schlecht        

Arbeitsschritt II.1:    Ermittlung und Darstellung der Betroffenheit der Art  
                                   (ohne die unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 
 
 
 
 

 

 
 

Arbeitsschritt II.2:    Einbeziehen von Vermeidungsmaßnahmen und des Risikomanagements 
 
 
 
 

 

Arbeitsschritt II.3:    Prognose der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 
                                            (unter Voraussetzung der unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 

 
 
 
 

 

  

1.   Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? 
       (außer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tötungen, bei einem nicht signifikant erhöhtem  
          Tötungsrisiko oder infolge von Nr. 3) 

 
 
 

 ja 

 
 
 

 nein 

 2.   Werden evtl. Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwin-  
       terungs- und Wanderungszeiten so gestört, dass sich der Erhaltungszustand 
       der lokalen Population verschlechtern könnte? 

 ja  nein 

 3.   Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen 
       beschädigt oder zerstört, ohne dass deren ökologische Funktion im räumlichen 
       Zusammenhang erhalten bleibt? 

 ja 
 
 

 nein 

 4.   Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur 
       entnommen, sie oder ihre Standorte beschädigt oder zerstört, ohne dass deren 
       ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt? 

 ja  nein 

 

 

 

  

  

  



 
Arbeitsschritt III:    Beurteilung der Ausnahmevoraussetzungen 
                                  (wenn mindestens eine der unter II.3 genannten Fragen mit „ja“ beantwortet wurde) 
  

1.   Ist das Vorhaben aus zwingenden Gründen des überwiegenden  
      öffentlichen Interesses gerechtfertigt? 
 
 
 
 

 

 
 
 

 ja 

 
 
 

 nein 

 2.   Können zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden? 
           
 
 
 

 

 ja  nein 

 3.   Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei europäischen Vogelarten 
       nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-Arten günstig bleiben?  

 ja  nein 

 

  
  
 
 
 

 
 

 



 
 
B.)     Antragsteller (Anlage „Art-für-Art-Protokoll“) 
 

Angaben zur Artenschutzprüfung für einzelne Arten  
(Für alle Arten, die im Sinne einer vertiefenden Art-für-Art-Betrachtung geprüft werden, einzeln bearbeiten!) 
 

Durch Plan/Vorhaben betroffene Art:  
 
 

 

Schutz- und Gefährdungsstatus der Art 
 

 

 FFH-Anhang IV-Art 
 

 europäische Vogelart 

Rote Liste-Status 

Deutschland 

Nordrhein-Westfalen 

Messtischblatt 
 
 

 

 Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen 
 

 atlantische Region      kontinentale Region            
 

            grün         günstig          
 

            gelb          ungünstig / unzureichend            
 

            rot             ungünstig / schlecht                   
 

Erhaltungszustand der lokalen Population 
(Angabe nur erforderlich bei evtl. erheblicher Störung (II.3 Nr.2)    
  oder voraussichtlichem Ausnahmeverfahren(III)) 

 A         günstig / hervorragend 
 

 B          günstig / gut            
 

 C          ungünstig / mittel-schlecht        

Arbeitsschritt II.1:    Ermittlung und Darstellung der Betroffenheit der Art  
                                   (ohne die unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 
 
 
 
 

 

 
 

Arbeitsschritt II.2:    Einbeziehen von Vermeidungsmaßnahmen und des Risikomanagements 
 
 
 
 

 

Arbeitsschritt II.3:    Prognose der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 
                                            (unter Voraussetzung der unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 

 
 
 
 

 

  

1.   Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? 
       (außer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tötungen, bei einem nicht signifikant erhöhtem  
          Tötungsrisiko oder infolge von Nr. 3) 

 
 
 

 ja 

 
 
 

 nein 

 2.   Werden evtl. Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwin-  
       terungs- und Wanderungszeiten so gestört, dass sich der Erhaltungszustand 
       der lokalen Population verschlechtern könnte? 

 ja  nein 

 3.   Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen 
       beschädigt oder zerstört, ohne dass deren ökologische Funktion im räumlichen 
       Zusammenhang erhalten bleibt? 

 ja 
 
 

 nein 

 4.   Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur 
       entnommen, sie oder ihre Standorte beschädigt oder zerstört, ohne dass deren 
       ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt? 

 ja  nein 

 

 

 

  

  

  



 
Arbeitsschritt III:    Beurteilung der Ausnahmevoraussetzungen 
                                  (wenn mindestens eine der unter II.3 genannten Fragen mit „ja“ beantwortet wurde) 
  

1.   Ist das Vorhaben aus zwingenden Gründen des überwiegenden  
      öffentlichen Interesses gerechtfertigt? 
 
 
 
 

 

 
 
 

 ja 

 
 
 

 nein 

 2.   Können zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden? 
           
 
 
 

 

 ja  nein 

 3.   Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei europäischen Vogelarten 
       nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-Arten günstig bleiben?  

 ja  nein 

 

  
  
 
 
 

 
 

 



 
 
B.)     Antragsteller (Anlage „Art-für-Art-Protokoll“) 
 

Angaben zur Artenschutzprüfung für einzelne Arten  
(Für alle Arten, die im Sinne einer vertiefenden Art-für-Art-Betrachtung geprüft werden, einzeln bearbeiten!) 
 

Durch Plan/Vorhaben betroffene Art:  
 
 

 

Schutz- und Gefährdungsstatus der Art 
 

 

 FFH-Anhang IV-Art 
 

 europäische Vogelart 

Rote Liste-Status 

Deutschland 

Nordrhein-Westfalen 

Messtischblatt 
 
 

 

 Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen 
 

 atlantische Region      kontinentale Region            
 

            grün         günstig          
 

            gelb          ungünstig / unzureichend            
 

            rot             ungünstig / schlecht                   
 

Erhaltungszustand der lokalen Population 
(Angabe nur erforderlich bei evtl. erheblicher Störung (II.3 Nr.2)    
  oder voraussichtlichem Ausnahmeverfahren(III)) 

 A         günstig / hervorragend 
 

 B          günstig / gut            
 

 C          ungünstig / mittel-schlecht        

Arbeitsschritt II.1:    Ermittlung und Darstellung der Betroffenheit der Art  
                                   (ohne die unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 
 
 
 
 

 

 
 

Arbeitsschritt II.2:    Einbeziehen von Vermeidungsmaßnahmen und des Risikomanagements 
 
 
 
 

 

Arbeitsschritt II.3:    Prognose der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 
                                            (unter Voraussetzung der unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 

 
 
 
 

 

  

1.   Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? 
       (außer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tötungen, bei einem nicht signifikant erhöhtem  
          Tötungsrisiko oder infolge von Nr. 3) 

 
 
 

 ja 

 
 
 

 nein 

 2.   Werden evtl. Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwin-  
       terungs- und Wanderungszeiten so gestört, dass sich der Erhaltungszustand 
       der lokalen Population verschlechtern könnte? 

 ja  nein 

 3.   Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen 
       beschädigt oder zerstört, ohne dass deren ökologische Funktion im räumlichen 
       Zusammenhang erhalten bleibt? 

 ja 
 
 

 nein 

 4.   Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur 
       entnommen, sie oder ihre Standorte beschädigt oder zerstört, ohne dass deren 
       ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt? 

 ja  nein 

 

 

 

  

  

  



 
Arbeitsschritt III:    Beurteilung der Ausnahmevoraussetzungen 
                                  (wenn mindestens eine der unter II.3 genannten Fragen mit „ja“ beantwortet wurde) 
  

1.   Ist das Vorhaben aus zwingenden Gründen des überwiegenden  
      öffentlichen Interesses gerechtfertigt? 
 
 
 
 

 

 
 
 

 ja 

 
 
 

 nein 

 2.   Können zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden? 
           
 
 
 

 

 ja  nein 

 3.   Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei europäischen Vogelarten 
       nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-Arten günstig bleiben?  

 ja  nein 

 

  
  
 
 
 

 
 

 



 
 
B.)     Antragsteller (Anlage „Art-für-Art-Protokoll“) 
 

Angaben zur Artenschutzprüfung für einzelne Arten  
(Für alle Arten, die im Sinne einer vertiefenden Art-für-Art-Betrachtung geprüft werden, einzeln bearbeiten!) 
 

Durch Plan/Vorhaben betroffene Art:  
 
 

 

Schutz- und Gefährdungsstatus der Art 
 

 

 FFH-Anhang IV-Art 
 

 europäische Vogelart 

Rote Liste-Status 

Deutschland 

Nordrhein-Westfalen 

Messtischblatt 
 
 

 

 Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen 
 

 atlantische Region      kontinentale Region            
 

            grün         günstig          
 

            gelb          ungünstig / unzureichend            
 

            rot             ungünstig / schlecht                   
 

Erhaltungszustand der lokalen Population 
(Angabe nur erforderlich bei evtl. erheblicher Störung (II.3 Nr.2)    
  oder voraussichtlichem Ausnahmeverfahren(III)) 

 A         günstig / hervorragend 
 

 B          günstig / gut            
 

 C          ungünstig / mittel-schlecht        

Arbeitsschritt II.1:    Ermittlung und Darstellung der Betroffenheit der Art  
                                   (ohne die unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 
 
 
 
 

 

 
 

Arbeitsschritt II.2:    Einbeziehen von Vermeidungsmaßnahmen und des Risikomanagements 
 
 
 
 

 

Arbeitsschritt II.3:    Prognose der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 
                                            (unter Voraussetzung der unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 

 
 
 
 

 

  

1.   Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? 
       (außer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tötungen, bei einem nicht signifikant erhöhtem  
          Tötungsrisiko oder infolge von Nr. 3) 

 
 
 

 ja 

 
 
 

 nein 

 2.   Werden evtl. Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwin-  
       terungs- und Wanderungszeiten so gestört, dass sich der Erhaltungszustand 
       der lokalen Population verschlechtern könnte? 

 ja  nein 

 3.   Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen 
       beschädigt oder zerstört, ohne dass deren ökologische Funktion im räumlichen 
       Zusammenhang erhalten bleibt? 

 ja 
 
 

 nein 

 4.   Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur 
       entnommen, sie oder ihre Standorte beschädigt oder zerstört, ohne dass deren 
       ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt? 

 ja  nein 

 

 

 

  

  

  



 
Arbeitsschritt III:    Beurteilung der Ausnahmevoraussetzungen 
                                  (wenn mindestens eine der unter II.3 genannten Fragen mit „ja“ beantwortet wurde) 
  

1.   Ist das Vorhaben aus zwingenden Gründen des überwiegenden  
      öffentlichen Interesses gerechtfertigt? 
 
 
 
 

 

 
 
 

 ja 

 
 
 

 nein 

 2.   Können zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden? 
           
 
 
 

 

 ja  nein 

 3.   Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei europäischen Vogelarten 
       nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-Arten günstig bleiben?  

 ja  nein 

 

  
  
 
 
 

 
 

 



 
 
B.)     Antragsteller (Anlage „Art-für-Art-Protokoll“) 
 

Angaben zur Artenschutzprüfung für einzelne Arten  
(Für alle Arten, die im Sinne einer vertiefenden Art-für-Art-Betrachtung geprüft werden, einzeln bearbeiten!) 
 

Durch Plan/Vorhaben betroffene Art:  
 
 

 

Schutz- und Gefährdungsstatus der Art 
 

 

 FFH-Anhang IV-Art 
 

 europäische Vogelart 

Rote Liste-Status 

Deutschland 

Nordrhein-Westfalen 

Messtischblatt 
 
 

 

 Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen 
 

 atlantische Region      kontinentale Region            
 

            grün         günstig          
 

            gelb          ungünstig / unzureichend            
 

            rot             ungünstig / schlecht                   
 

Erhaltungszustand der lokalen Population 
(Angabe nur erforderlich bei evtl. erheblicher Störung (II.3 Nr.2)    
  oder voraussichtlichem Ausnahmeverfahren(III)) 

 A         günstig / hervorragend 
 

 B          günstig / gut            
 

 C          ungünstig / mittel-schlecht        

Arbeitsschritt II.1:    Ermittlung und Darstellung der Betroffenheit der Art  
                                   (ohne die unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 
 
 
 
 

 

 
 

Arbeitsschritt II.2:    Einbeziehen von Vermeidungsmaßnahmen und des Risikomanagements 
 
 
 
 

 

Arbeitsschritt II.3:    Prognose der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 
                                            (unter Voraussetzung der unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 

 
 
 
 

 

  

1.   Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? 
       (außer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tötungen, bei einem nicht signifikant erhöhtem  
          Tötungsrisiko oder infolge von Nr. 3) 

 
 
 

 ja 

 
 
 

 nein 

 2.   Werden evtl. Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwin-  
       terungs- und Wanderungszeiten so gestört, dass sich der Erhaltungszustand 
       der lokalen Population verschlechtern könnte? 

 ja  nein 

 3.   Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen 
       beschädigt oder zerstört, ohne dass deren ökologische Funktion im räumlichen 
       Zusammenhang erhalten bleibt? 

 ja 
 
 

 nein 

 4.   Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur 
       entnommen, sie oder ihre Standorte beschädigt oder zerstört, ohne dass deren 
       ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt? 

 ja  nein 

 

 

 

  

  

  



 
Arbeitsschritt III:    Beurteilung der Ausnahmevoraussetzungen 
                                  (wenn mindestens eine der unter II.3 genannten Fragen mit „ja“ beantwortet wurde) 
  

1.   Ist das Vorhaben aus zwingenden Gründen des überwiegenden  
      öffentlichen Interesses gerechtfertigt? 
 
 
 
 

 

 
 
 

 ja 

 
 
 

 nein 

 2.   Können zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden? 
           
 
 
 

 

 ja  nein 

 3.   Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei europäischen Vogelarten 
       nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-Arten günstig bleiben?  

 ja  nein 

 

  
  
 
 
 

 
 

 



 
 
B.)     Antragsteller (Anlage „Art-für-Art-Protokoll“) 
 

Angaben zur Artenschutzprüfung für einzelne Arten  
(Für alle Arten, die im Sinne einer vertiefenden Art-für-Art-Betrachtung geprüft werden, einzeln bearbeiten!) 
 

Durch Plan/Vorhaben betroffene Art:  
 
 

 

Schutz- und Gefährdungsstatus der Art 
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 europäische Vogelart 

Rote Liste-Status 

Deutschland 

Nordrhein-Westfalen 

Messtischblatt 
 
 

 

 Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen 
 

 atlantische Region      kontinentale Region            
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Erhaltungszustand der lokalen Population 
(Angabe nur erforderlich bei evtl. erheblicher Störung (II.3 Nr.2)    
  oder voraussichtlichem Ausnahmeverfahren(III)) 
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 B          günstig / gut            
 

 C          ungünstig / mittel-schlecht        
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       (außer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tötungen, bei einem nicht signifikant erhöhtem  
          Tötungsrisiko oder infolge von Nr. 3) 
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 2.   Werden evtl. Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwin-  
       terungs- und Wanderungszeiten so gestört, dass sich der Erhaltungszustand 
       der lokalen Population verschlechtern könnte? 

 ja  nein 

 3.   Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen 
       beschädigt oder zerstört, ohne dass deren ökologische Funktion im räumlichen 
       Zusammenhang erhalten bleibt? 

 ja 
 
 

 nein 

 4.   Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur 
       entnommen, sie oder ihre Standorte beschädigt oder zerstört, ohne dass deren 
       ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt? 
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Arbeitsschritt III:    Beurteilung der Ausnahmevoraussetzungen 
                                  (wenn mindestens eine der unter II.3 genannten Fragen mit „ja“ beantwortet wurde) 
  

1.   Ist das Vorhaben aus zwingenden Gründen des überwiegenden  
      öffentlichen Interesses gerechtfertigt? 
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 nein 

 2.   Können zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden? 
           
 
 
 

 

 ja  nein 

 3.   Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei europäischen Vogelarten 
       nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-Arten günstig bleiben?  
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B.)     Antragsteller (Anlage „Art-für-Art-Protokoll“) 
 

Angaben zur Artenschutzprüfung für einzelne Arten  
(Für alle Arten, die im Sinne einer vertiefenden Art-für-Art-Betrachtung geprüft werden, einzeln bearbeiten!) 
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  oder voraussichtlichem Ausnahmeverfahren(III)) 
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Arbeitsschritt II.1:    Ermittlung und Darstellung der Betroffenheit der Art  
                                   (ohne die unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 
 
 
 
 

 

 
 

Arbeitsschritt II.2:    Einbeziehen von Vermeidungsmaßnahmen und des Risikomanagements 
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                                            (unter Voraussetzung der unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 

 
 
 
 

 

  

1.   Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? 
       (außer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tötungen, bei einem nicht signifikant erhöhtem  
          Tötungsrisiko oder infolge von Nr. 3) 

 
 
 

 ja 

 
 
 

 nein 

 2.   Werden evtl. Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwin-  
       terungs- und Wanderungszeiten so gestört, dass sich der Erhaltungszustand 
       der lokalen Population verschlechtern könnte? 

 ja  nein 

 3.   Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen 
       beschädigt oder zerstört, ohne dass deren ökologische Funktion im räumlichen 
       Zusammenhang erhalten bleibt? 

 ja 
 
 

 nein 

 4.   Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur 
       entnommen, sie oder ihre Standorte beschädigt oder zerstört, ohne dass deren 
       ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt? 

 ja  nein 

 

 

 

  

  

  



 
Arbeitsschritt III:    Beurteilung der Ausnahmevoraussetzungen 
                                  (wenn mindestens eine der unter II.3 genannten Fragen mit „ja“ beantwortet wurde) 
  

1.   Ist das Vorhaben aus zwingenden Gründen des überwiegenden  
      öffentlichen Interesses gerechtfertigt? 
 
 
 
 

 

 
 
 

 ja 

 
 
 

 nein 

 2.   Können zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden? 
           
 
 
 

 

 ja  nein 

 3.   Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei europäischen Vogelarten 
       nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-Arten günstig bleiben?  

 ja  nein 

 

  
  
 
 
 

 
 

 



 
 
B.)     Antragsteller (Anlage „Art-für-Art-Protokoll“) 
 

Angaben zur Artenschutzprüfung für einzelne Arten  
(Für alle Arten, die im Sinne einer vertiefenden Art-für-Art-Betrachtung geprüft werden, einzeln bearbeiten!) 
 

Durch Plan/Vorhaben betroffene Art:  
 
 

 

Schutz- und Gefährdungsstatus der Art 
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 europäische Vogelart 
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Deutschland 

Nordrhein-Westfalen 

Messtischblatt 
 
 

 

 Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen 
 

 atlantische Region      kontinentale Region            
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Erhaltungszustand der lokalen Population 
(Angabe nur erforderlich bei evtl. erheblicher Störung (II.3 Nr.2)    
  oder voraussichtlichem Ausnahmeverfahren(III)) 

 A         günstig / hervorragend 
 

 B          günstig / gut            
 

 C          ungünstig / mittel-schlecht        

Arbeitsschritt II.1:    Ermittlung und Darstellung der Betroffenheit der Art  
                                   (ohne die unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 
 
 
 
 

 

 
 

Arbeitsschritt II.2:    Einbeziehen von Vermeidungsmaßnahmen und des Risikomanagements 
 
 
 
 

 

Arbeitsschritt II.3:    Prognose der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 
                                            (unter Voraussetzung der unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 

 
 
 
 

 

  

1.   Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? 
       (außer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tötungen, bei einem nicht signifikant erhöhtem  
          Tötungsrisiko oder infolge von Nr. 3) 

 
 
 

 ja 

 
 
 

 nein 

 2.   Werden evtl. Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwin-  
       terungs- und Wanderungszeiten so gestört, dass sich der Erhaltungszustand 
       der lokalen Population verschlechtern könnte? 

 ja  nein 

 3.   Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen 
       beschädigt oder zerstört, ohne dass deren ökologische Funktion im räumlichen 
       Zusammenhang erhalten bleibt? 

 ja 
 
 

 nein 

 4.   Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur 
       entnommen, sie oder ihre Standorte beschädigt oder zerstört, ohne dass deren 
       ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt? 

 ja  nein 

 

 

 

  

  

  



 
Arbeitsschritt III:    Beurteilung der Ausnahmevoraussetzungen 
                                  (wenn mindestens eine der unter II.3 genannten Fragen mit „ja“ beantwortet wurde) 
  

1.   Ist das Vorhaben aus zwingenden Gründen des überwiegenden  
      öffentlichen Interesses gerechtfertigt? 
 
 
 
 

 

 
 
 

 ja 

 
 
 

 nein 

 2.   Können zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden? 
           
 
 
 

 

 ja  nein 

 3.   Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei europäischen Vogelarten 
       nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-Arten günstig bleiben?  

 ja  nein 

 

  
  
 
 
 

 
 

 



 
 
B.)     Antragsteller (Anlage „Art-für-Art-Protokoll“) 
 

Angaben zur Artenschutzprüfung für einzelne Arten  
(Für alle Arten, die im Sinne einer vertiefenden Art-für-Art-Betrachtung geprüft werden, einzeln bearbeiten!) 
 

Durch Plan/Vorhaben betroffene Art:  
 
 

 

Schutz- und Gefährdungsstatus der Art 
 

 

 FFH-Anhang IV-Art 
 

 europäische Vogelart 

Rote Liste-Status 

Deutschland 

Nordrhein-Westfalen 
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 Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen 
 

 atlantische Region      kontinentale Region            
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            gelb          ungünstig / unzureichend            
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Erhaltungszustand der lokalen Population 
(Angabe nur erforderlich bei evtl. erheblicher Störung (II.3 Nr.2)    
  oder voraussichtlichem Ausnahmeverfahren(III)) 

 A         günstig / hervorragend 
 

 B          günstig / gut            
 

 C          ungünstig / mittel-schlecht        

Arbeitsschritt II.1:    Ermittlung und Darstellung der Betroffenheit der Art  
                                   (ohne die unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 
 
 
 
 

 

 
 

Arbeitsschritt II.2:    Einbeziehen von Vermeidungsmaßnahmen und des Risikomanagements 
 
 
 
 

 

Arbeitsschritt II.3:    Prognose der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 
                                            (unter Voraussetzung der unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 

 
 
 
 

 

  

1.   Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? 
       (außer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tötungen, bei einem nicht signifikant erhöhtem  
          Tötungsrisiko oder infolge von Nr. 3) 

 
 
 

 ja 

 
 
 

 nein 

 2.   Werden evtl. Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwin-  
       terungs- und Wanderungszeiten so gestört, dass sich der Erhaltungszustand 
       der lokalen Population verschlechtern könnte? 

 ja  nein 

 3.   Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen 
       beschädigt oder zerstört, ohne dass deren ökologische Funktion im räumlichen 
       Zusammenhang erhalten bleibt? 

 ja 
 
 

 nein 

 4.   Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur 
       entnommen, sie oder ihre Standorte beschädigt oder zerstört, ohne dass deren 
       ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt? 

 ja  nein 

 

 

 

  

  

  



 
Arbeitsschritt III:    Beurteilung der Ausnahmevoraussetzungen 
                                  (wenn mindestens eine der unter II.3 genannten Fragen mit „ja“ beantwortet wurde) 
  

1.   Ist das Vorhaben aus zwingenden Gründen des überwiegenden  
      öffentlichen Interesses gerechtfertigt? 
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 nein 

 2.   Können zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden? 
           
 
 
 

 

 ja  nein 

 3.   Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei europäischen Vogelarten 
       nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-Arten günstig bleiben?  
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B.)     Antragsteller (Anlage „Art-für-Art-Protokoll“) 
 

Angaben zur Artenschutzprüfung für einzelne Arten  
(Für alle Arten, die im Sinne einer vertiefenden Art-für-Art-Betrachtung geprüft werden, einzeln bearbeiten!) 
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 FFH-Anhang IV-Art 
 

 europäische Vogelart 

Rote Liste-Status 

Deutschland 

Nordrhein-Westfalen 

Messtischblatt 
 
 

 

 Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen 
 

 atlantische Region      kontinentale Region            
 

            grün         günstig          
 

            gelb          ungünstig / unzureichend            
 

            rot             ungünstig / schlecht                   
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       (außer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tötungen, bei einem nicht signifikant erhöhtem  
          Tötungsrisiko oder infolge von Nr. 3) 
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 nein 

 2.   Werden evtl. Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwin-  
       terungs- und Wanderungszeiten so gestört, dass sich der Erhaltungszustand 
       der lokalen Population verschlechtern könnte? 

 ja  nein 

 3.   Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen 
       beschädigt oder zerstört, ohne dass deren ökologische Funktion im räumlichen 
       Zusammenhang erhalten bleibt? 

 ja 
 
 

 nein 

 4.   Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur 
       entnommen, sie oder ihre Standorte beschädigt oder zerstört, ohne dass deren 
       ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt? 

 ja  nein 
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                                  (wenn mindestens eine der unter II.3 genannten Fragen mit „ja“ beantwortet wurde) 
  

1.   Ist das Vorhaben aus zwingenden Gründen des überwiegenden  
      öffentlichen Interesses gerechtfertigt? 
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 nein 
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 3.   Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei europäischen Vogelarten 
       nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-Arten günstig bleiben?  
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